
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/9/12 3Ob80/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1984

Norm

EO §36 Z1 Aa

EO §355 IIIa

Rechtssatz

Die von einem Teil der Lehre (Heller-Berger-Stix III 2585 und 2596 und Holzhammer, Österreichisches

Zwangsvollstreckungsrecht 68), allerdings ohne Begründung und möglicherweise für andere Impugnationsfälle

vertretene Meinung, der Verp ichtete habe im Verfahren nach § 36 EO nicht nur zu behaupten, sondern auch zu

beweisen, daß er nicht zuwidergehandelt habe, wird vom OGH nicht geteilt.
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